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(54) Seetaugliche Plattform

(57) Die Erfindung betrifft eine seetaugliche Platt-
form (100, 100a) mit mindestens einer Arbeitsebene (E1,
E2, E3, E4).

Erfindungsgemäß weist die mindestens eine Ar-
beitsebene (E1, E2, E3, E4) mindestens einen umlau-
fenden Gang (120) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine seetaugliche Platt-
form mit mindestens einer Arbeitsebene, wie sie bei-
spielsweise als Ölbohrplattform oder generell als sog.
"Offshore"-Anlage zur Installation auf See bekannt ist.
[0002] Die bekannten Plattformen haben den wesent-
lichen Nachteil, dass Wege und Durchgänge i.a. stark
verzweigt sind, was die Orientierung erschwert. Insbe-
sondere als Sackgassen ausgebildete Gänge stellen in
Notfällen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, weil sich
Personen in den Gängen bestehender Plattformen leicht
verirren und somit einer Gefahr wie z.B. Feuer nicht
rechtzeitig entrinnen können.
[0003] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte seetaugliche Plattform anzugeben, die
die vorstehenden Nachteile vermeidet.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine seetaugliche
Plattform nach Anspruch 1 gelöst. Es wird eine seetaug-
liche Plattform mit mindestens einer Arbeitsebene vor-
geschlagen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die
mindestens eine Arbeitsebene mindestens einen umlau-
fenden Gang aufweist.
[0005] Unter einem umlaufenden Gang wird vorlie-
gend ein Gang verstanden, der einen im wesentlichen
zusammenhängenden Verkehrsweg auf der Arbeitsebe-
ne bildet, welcher im Sinne eines Rundwegs abgeschrit-
ten werden kann. Insbesondere stellt der umlaufende
Gang also keine Sackgasse dar und vermeidet daher die
Sicherheitsrisiken bestehender Plattformen.
[0006] Größere Plattformen können vorteilhaft auch
mehrere umlaufende Gänge aufweisen.
[0007] Unter einer seetauglichen Plattform wird vorlie-
gend eine Plattform verstanden, die zum Einsatz in Was-
ser, also in Binnengewässern oder auf dem offenen
Meer, geeignet ist.
[0008] Einer Ausführungsform zufolge ist die seetaug-
liche Plattform schwimmfähig oder nicht schwimmfähig
ausgebildet, oder so, dass sie von einem schwimmfähi-
gen ersten in einen nicht schwimmfähigen zweiten Be-
triebszustand (beispielsweise durch Fluten von Ballast-
tanks) und wieder zurück verbracht werden kann. Die
Plattform kann z.B. auch als Ponton ausgebildet sein.
[0009] Einer weiteren Ausführungsform zufolge weist
der umlaufende Gang eine Grundform auf, die im We-
sentlichen mit einer Grundform der Arbeitsebene über-
einstimmt. Bei einer i.w. rechteckig ausgebildeten Ar-
beitsebene kann der Gang beispielsweise vier i.w. gera-
de Abschnitte aufweisen, die jeweils i.w. parallel zu einer
Außenkante der Arbeitsebene verlaufen.
[0010] Besonders vorteilhaft ist mindestens ein Ab-
schnitt des Gangs in einem äußeren Randbereich der
Arbeitsebene angeordnet, wodurch eine gute Zugäng-
lichkeit des Plattformrands in der betreffenden Arbeits-
ebene gegeben ist.
[0011] Einer weiteren Ausführungsform zufolge weist
die mindestens eine Arbeitsebene einen Durchbruch zu
einer benachbarten Arbeitsebene auf, und mindestens

ein umlaufender Gang ist so angeordnet, dass er den
Durchbruch zumindest teilweise, vorzugsweise jedoch
vollständig, umgibt, wodurch eine effiziente Lastverla-
dung in vertikaler Richtung durch den Durchbruch und
von/zu dem Gang möglich ist.
Einer weiteren Ausführungsform zufolge weist der min-
destens eine umlaufende Gang zumindest entlang eines
Teils seiner Länge Transportwegemittel auf, die einen
Transport von Lasten wie z.B. Transformatoren, Gene-
ratoren und sonstigen Geräten ermöglichen. Die Trans-
portwegemittel weisen z.B. zumindest teilweise Schie-
nen bzw. Gleismittel und/oder Waggons und/oder eine
Hängebahn und/oder pneumatische und/oder hydrauli-
sche Gleitbahnen auf.
[0012] Der erfindungsgemäße umlaufende Gang kann
vorteilhaft so breit und in sonstiger Weise geeignet (Bo-
denbelag, Deckenhöhe, seitliche Begrenzungen) ausge-
bildet sein, dass er vorteilhaft gleichzeitig als Haupttrans-
portweg der Plattform nutzbar ist. Insbesondere können
dann auch schwere Lasten unter Vermeidung der Nach-
teile bekannter Gangsysteme mit Sackgassen usw. in
alle Bereiche der Plattform befördert werden.
[0013] Es ist ferner möglich in einer Arbeitsebene an
mehreren Stellen entlang des umlaufenden Gangs
Durchbrüche zu anderen Ebenen vorzusehen, so dass
von mehreren Orten einer Arbeitsebene Lasten und an-
dere Sachen oder auch Personen in eine andere Arbeits-
ebene befördert werden können, ohne dass für den
Transport innerhalb der Arbeitsebene der vorteilhafte
umlaufende Gang verlassen werden muss.
[0014] Der erfindungsgemäße umlaufende Gang hat
die weiteren Vorteile, dass alle Komponenten/Räume auf
der Plattform ohne Umwege zu erreichen sind, und zwar
aus zwei Richtungen, weil der umlaufende Gang einen
Rundweg darstellt. Dies bietet zahlreiche Synergieeffek-
te und Vorteile beim Arbeiten, Verbringen, Montieren
(z.B. Anlieferung von Material gleichzeitig von zwei Sei-
ten möglich aufgrund des Rundwege-Charakters) .
[0015] Der umlaufende Gang kann vorteilhaft ferner
mehrfach (d.h. zum Begehen und Transport allgemein
einerseits und für Kabelführung usw. andererseits) ge-
nutzt werden, indem auch eine Kabel- und/oder Leitungs-
infrastruktur entlang des Gangs im Sinne eines Rund-
wegs vorgesehen wird. So können alle Hauptversor-
gungsgänge und Leitungssysteme entlang des Gangs
angeordnet werden.
[0016] Durch die wenig komplexe Wegeführung des
"Rundgangs" ist eine effiziente Navigation von Personen
und Equipment möglich, und alles kann schnell und si-
cher an seinen Bestimmungsort gebracht werden. Der
Gang stellt vorteilhaft gleichzeitig einen breiten, einfach
aufzufindenden und zu begehenden, sicheren Fluchtweg
für Notfälle dar, weil er sich aufgrund seiner Ringtopolo-
gie überall in zwei Richtungen erstreckt und selber keine
Kreuzungen aufweist. Abzweigende andere Gänge kön-
nen entsprechender schmaler ausgebildet oder in son-
stiger Weise gekennzeichnet werden, damit eine einfa-
che visuelle (andere Farbgebung) und/oder taktile (an-
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dere Seitenbegrenzungen/Geländerformen) Unter-
scheidbarkeit von dem umlaufenden Gang gegeben ist.
[0017] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand
der Unteransprüche.
[0018] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in
der unter Bezugnahme auf die Zeichnung verschiedene
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt sind. Da-
bei können die in den Ansprüchen und in der Beschrei-
bung erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich oder
in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein.
[0019] In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine Seitenansicht einer ersten Ausführungs-
form einer seetauglichen Plattform,

Fig. 1 eine Seitenansicht einer zweiten Ausführungs-
form einer seetauglichen Plattform,

Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Arbeitsebene der
Plattform gemäß Figur 1,

Fig. 4 eine Draufsicht eine Arbeitsebene gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform,

Fig. 5 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform einer seetauglichen Plattform,

Fig. 6 eine Draufsicht auf eine Arbeitsebene der
Plattform aus Figur 5, und

Fig. 7. eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform einer seetauglichen Plattform.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer ersten Aus-
führungsform einer seetauglichen Plattform 100, die bei-
spielhaft insgesamt drei Arbeitsebenen E1, E2, E3 auf-
weist, auf denen Maschinen, Geräte, Gebäude oder son-
stige Installationen (nicht gezeigt) angeordnet sein kön-
nen.
[0021] Bei der Plattform 100 handelt es sich um eine
sog. Offshore-Plattform, die für den Einsatz auf See
(Fluss / See / offenes Meer) geeignet ist. Die Plattform
100 kann beispielsweise schwimmfähig, z.B. als Ponton,
oder auch nicht schwimmfähig ausgebildet sein. Es ist
auch möglich, die Plattform 100 so zu konzipieren, dass
sie, z.B. durch Fluten von Ballasttanks (nicht gezeigt)
von einem an sich schwimmfähigen Zustand in einen
nicht schwimmfähigen Zustand versetzt wird, in dem sie
sich mit den Säulen 110 auf einem Meeresgrund oder
Seegrund abstützt. Die Konzeption der Plattform 100 hin-
sichtlich ihrer Schwimmfähigkeit ist für die vorliegende
Erfindung nicht von Bedeutung.
[0022] Einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form zufolge weist mindestens eine der mehreren Ar-
beitsebenen der Plattform 100, z.B. Ebene E3, einen um-
laufenden Gang 120 auf, vgl. die zur Hervorhebung
schraffierte Fläche in Figur 3. Der umlaufende Gang 120

bietet den besonderen Vorteil einer einfachen Navigation
auf der Arbeitsebene E3 und die gute Erreichbarkeit aller
Bereiche der Arbeitsebene E3 und der darauf angeord-
neten Installationen wie zB Trafos 210 und sonstiger Ma-
schinen 220.
[0023] Unter einem umlaufenden Gang wird vorlie-
gend ein Gang verstanden, der einen im wesentlichen
zusammenhängenden Verkehrsweg auf der Arbeitsebe-
ne E3 bildet, welcher im Sinne eines "Rundwegs" abge-
schritten werden kann. Insbesondere stellt der umlau-
fende Gang 120 also keine Sackgasse dar und vermeidet
daher die Sicherheitsrisiken bestehender Plattformen.
[0024] Größere Plattformen können vorteilhaft auch
mehrere umlaufende Gänge aufweisen.
[0025] Besonders bevorzugt weist der umlaufende
Gang 120 eine Grundform auf, die im Wesentlichen mit
einer Grundform der Arbeitsebene E3 oder der sie ent-
haltenden Plattform 100 übereinstimmt. Bei einer i.w.
rechteckig ausgebildeten Arbeitsebene E3 kann der
Gang 120 beispielsweise vier i.w. gerade Abschnitte
120a, 120b, 120c, 120d aufweisen, die jeweils i.w. par-
allel zu einer Außenkante E3’ der Arbeitsebene E3 ver-
laufen.
[0026] Besonders vorteilhaft ist mindestens ein Ab-
schnitt des Gangs 120 in einem äußeren Randbereich
der Arbeitsebene E3 angeordnet, wie dies in Figur 3 ab-
gebildet ist, wodurch eine gute Zugänglichkeit des Platt-
formrands in der betreffenden Arbeitsebene E3 gegeben
ist, beispielsweise um Lasten über den Plattformrand an
andere Arbeitsebenen E1, E2 oder auch an im Bereich
der Plattform 100 befindliche Schiffe zu übergeben. Es
versteht sich, dass hierfür entsprechende Hebemittel wie
Kräne entlang des Gangs 120 vorgesehen werden kön-
nen.
[0027] Neben der vorstehend beispielhaft beschriebe-
nen Arbeitsebene E3 können auch eine oder mehrere
andere Arbeitsebenen E1, E2 der Plattform 100 über
mindestens einen umlaufenden Gang verfügen.
[0028] Figur 2 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner seetauglichen Plattform 100a, die vier flächenmäßig
i.w. gleich große Arbeitsebenen E1, E2, E3 aufweist und
eine darüber angeordnete weitere Ebene E4, welche nur
einen Teil der Oberfläche der Arbeitsebene E3 abdeckt.
Auch die Ebene E4 kann vorteilhaft über einen umlau-
fenden Gang verfügen.
[0029] Einer weiteren Ausführungsform zufolge weist
eine Plattform 100b, siehe Figur 5, mindestens eine Ar-
beitsebene E2 auf, die einen Durchbruch 130 zu einer
benachbarten Arbeitsebene E1 aufweist. Zusätzlich ist
mindestens ein umlaufender Gang 120 in einer der Ar-
beitsebenen E1, E2 so angeordnet, dass er den Durch-
bruch 130 zumindest teilweise, vorzugsweise jedoch
vollständig, umgibt, wodurch eine effiziente Lastverla-
dung in vertikaler Richtung 130a zwischen den Ebenen
E1, E2 durch den Durchbruch 130 und von/zu dem Gang
möglich ist. Damit können beispielsweise schwere La-
sten wie z.B. Transformatoren 300 oder Maschinen unter
Verwendung eines Krans 140 von einem Schiff 1000 auf
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die Plattform befördert werden. Durch den an den Durch-
bruch 130 angrenzenden Gang 120 ist eine effiziente
Distribution auch von Schwerlastgütern 300’ innerhalb
der Ebenen E1, E2 der Plattform 100b möglich.
[0030] Einer weiteren Ausführungsform zufolge weist
der mindestens eine umlaufende Gang 120 zumindest
entlang eines Teils seiner Länge Transportwegemittel
auf, die einen Transport von Lasten wie z.B. Transfor-
matoren, Generatoren und sonstigen Geräten ermögli-
chen. Die Transportwegemittel weisen z.B. zumindest
teilweise Schienen 122a, 122b, 122c (Figur 4) bzw.
Gleismittel und/oder Waggons und/oder eine Hänge-
bahn und/oder pneumatische und/oder hydraulische
Gleitbahnen auf.
[0031] Der erfindungsgemäße umlaufende Gang 120
kann vorteilhaft so breit und in sonstiger Weise geeignet
(Bodenbelag, Deckenhöhe, seitliche Begrenzungen)
ausgebildet sein, dass er vorteilhaft gleichzeitig als
Haupttransportweg der Plattform 100, 100a, 100b nutz-
bar ist. Insbesondere können dann auch schwere Lasten
300 unter Vermeidung der Nachteile bekannter Gangsy-
steme mit Sackgassen usw. in alle Bereiche der Plattform
100, 100a, 100b befördert werden.
[0032] Es ist ferner möglich, in einer Arbeitsebene E3
an mehreren Stellen entlang des umlaufenden Gangs
120 Durchbrüche 130 zu anderen Ebenen vorzusehen,
so dass von mehreren Orten einer Arbeitsebene Lasten
und andere Sachen oder auch Personen in eine andere
Arbeitsebene befördert werden können, ohne dass für
den Transport innerhalb der Arbeitsebene der vorteilhaf-
te umlaufende Gang verlassen werden muss.
[0033] Der erfindungsgemäße umlaufende Gang 120
hat die weiteren Vorteile, dass alle Komponenten/Räume
auf der Plattform 100, 100a, 100b ohne Umwege zu er-
reichen sind, und zwar aus zwei Richtungen, weil der
umlaufende Gang einen Rundweg darstellt. Dies bietet
zahlreiche Synergieeffekte und Vorteile beim Arbeiten,
Verbringen, Montieren (zB Anlieferung von Material
gleichzeitig von zwei Seiten möglich aufgrund des Rund-
wege-Chrakters).
[0034] Der umlaufende Gang 120 kann vorteilhaft fer-
ner mehrfach (d.h. zum Begehen und Transport allge-
mein einerseits und für Kabelführung usw. andererseits)
genutzt werden, indem auch eine Kabel- und/oder Lei-
tungsinfrastruktur entlang des Gangs 120 im Sinne eines
Rundwegs vorgesehen wird. So können alle Hauptver-
sorgungsgänge und Leitungssysteme entlang des
Gangs 120 angeordnet werden.
[0035] Durch die wenig komplexe Wegeführung des
"Rundgangs" 120 ist eine effiziente Navigation von Per-
sonen und Equipment möglich, und alles kann schnell
und sicher an seinen Bestimmungsort gebracht werden.
Der Gang 120 stellt vorteilhaft gleichzeitig einen breiten,
einfach aufzufindenden und zu begehenden, sicheren
Fluchtweg für Notfälle dar, weil er sich aufgrund seiner
Ringtopologie überall in zwei Richtungen erstreckt und
selber keine Kreuzungen aufweist. Abzweigende andere
Gänge können entsprechender schmaler ausgebildet

oder in sonstiger Weise gekennzeichnet werden, damit
eine einfache visuelle (andere Farbgebung) und/oder
taktile (andere Seitenbegrenzungen/Geländerformen)
Unterscheidbarkeit von dem umlaufenden Gang 120 ge-
geben ist.
[0036] Figur 6 zeigt eine Draufsicht auf eine weitere
Ausführungsform, bei der eine Arbeitsebene E1 einen
ersten, inneren umlaufenden Gang 120 aufweist, der ei-
ne zentrale Trägerstruktur 150 umgibt. Zusätzlich ist ein
zweiter, äußerer umlaufender Gang 120’ vorgesehen,
der zumindest teilweise Transportwegemittel wie z.B. ei-
nen Schienenbahn oder Rollwägen oder Gleitbahnen
usw. aufweist, vgl. die Blockpfeile 160. Ferner sind drei
Durchbrüche 130a, 130b, 130c vorgesehen, die eine
Verladung von Gütern in andere Arbeitsebenen oder auf
ein Schiff und dergleichen zulassen. Besonders vorteil-
haft ist der Durchbruch 130c so angeordnet, dass beide
umlaufende Gänge 120, 120’ direkt an ihn angrenzen.
[0037] Fig. 7 zeigt eine weitere Plattform 100b‘, die der
Plattform 100b aus Figur 5 ähnelt, deren untere Arbeits-
ebene E1 jedoch keinen Durchbruch aufweist. Ein Bela-
den der Plattform 100b’ von dem Schiff 1000 erfolgt dem-
gemäß zB über den Plattformrand und nicht durch den
Boden der Arbeitsebene E1.

Patentansprüche

1. Seetaugliche Plattform (100, 100a) mit mindestens
einer Arbeitsebene (E1, E2, E3, E4), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Arbeits-
ebene (E1, E2, E3, E4) mindestens einen umlaufen-
den Gang (120) aufweist.

2. Seetaugliche Plattform (100) nach Anspruch 1, wo-
bei die seegebundene Plattform (100) schwimmfä-
hig oder nicht schwimmfähig ausgebildet ist, oder
so, dass sie von einem schwimmfähigen ersten in
einen nicht schwimmfähigen zweiten Betriebszu-
stand und wieder zurück verbracht werden kann.

3. Seetaugliche Plattform (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die seetaugliche Platt-
form (100) als Ponton ausgebildet ist.

4. Seetaugliche Plattform (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der umlaufende Gang
(120) eine Grundform aufweist, die im Wesentlichen
mit einer Grundform der Arbeitsebene (E1, E2, E3,
E4) übereinstimmt.

5. Seetaugliche Plattform (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei die mindestens eine Ar-
beitsebene (E1, E2, E3, E4) einen Durchbruch (130,
130a, 130b, 130c) zu einer benachbarten Arbeits-
ebene aufweist, und wobei mindestens ein umlau-
fender Gang (120) so angeordnet ist, dass er den
Durchbruch (130) zumindest teilweise, vorzugswei-
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se jedoch vollständig, umgibt.

6. Seetaugliche Plattform (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der mindestens eine um-
laufende Gang (120) zumindest entlang eines Teils
seiner Länge Transportwegemittel (160) aufweist,
die einen Transport von Lasten (300, 300’) ermögli-
chen.

7. Seetaugliche Plattform (100) nach Anspruch 6, wo-
bei die Transportwegemittel zumindest teilweise
Schienen bzw. Gleismittel und/oder Waggons und/
oder eine Hängebahn und/oder pneumatische und/
oder hydraulische Gleitbahnen aufweisen.

8. Seetaugliche Plattform (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei mindestens ein Abschnitt
(120a) des Gangs (120) in einem äußeren Randbe-
reich der Arbeitsebene (E3) angeordnet ist.

9. Seetaugliche Plattform (100) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, wobei der Gang (120) so ange-
ordnet ist, dass er eine zentrale Trägerstruktur (150)
einer Arbeitsebene (E1) umgibt.
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